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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scheinwerfer für 
ein Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Solche Scheinwerfer für Kraftfahrzeuge sind 
allgemein bekannt. Sie sind meist im Frontbereich 
des Kraftfahrzeugs angeordnet und weisen mehrere 
Leuchteinrichtungen wie beispielsweise Abblendlicht 
und/oder Fernlicht auf, wie z.B. der aus der DE 196 
26 340 A1 bekannte Scheinwerfer. Er ist in einem 
Fahrzeug im Bereich der Motorhaube angeordnet 
und weist ein Gehäuse auf.

[0003] Auch aus der DE 38 41 661 A1 ist ein solcher 
Scheinwerfer bekannt. Dieser umfasst einen ersten 
und einen zweiten Korpus, die benachbart zueinan-
der angeordnet sind. Das Gehäuse des Schweinwer-
fers umfasst mehrere Leuchteinrichtungen, die je-
weils eine Lichtquelle aufweisen. Das Gehäuse des 
Scheinwerfers ist horizontal geteilt und in jedem Ge-
häuseteil ist eine Leuchteinrichtung mit einer Licht-
quelle angeordnet.

[0004] Die US 6 082477 A zeigt eine einteilige Be-
leuchtungseinheit, die an einer Motorhaube bzw. am 
Chassis befestigt wird.

[0005] Aus der US 6 350 049 B1 ist eine Beleuch-
tungsvorrichtung für Kraftfahrzeuge bekannt, die 
ebenfalls ein teilbares Scheinwerfergehäuse um-
fasst. Sie zeigt eine Heckleuchtenanordnung an ei-
nem Kofferraumdeckel bzw. an einer Heckklappe.

[0006] Heutige Fahrzeuge weisen eine Vielzahl von 
Leuchteinrichtungen in einem Scheinwerfer auf, wo-
durch der Scheinwerfer konstruktiv aufwendig wird.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde 
eine Vielzahl von unterschiedlichen Leuchteinrich-
tungen auf möglichst geringen Bauraum anzuordnen, 
ohne die Gestaltungsfreiheit oder Reparaturfreund-
lichkeit einzuschränken.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch 
einen Scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.

[0009] Ein Scheinwerfer, insbesondere Front-
scheinwerfer für ein Kraftfahrzeug, weist mehrere in 
einem Gehäuse angeordnete Leuchteinrichtungen 
mit jeweils einer Lichtquelle auf. Weiterhin ist in ei-
nem Frontbereich des Kraftfahrzeugs ein Anbauteil, 
insbesondere eine Haube, vorzugsweise eine Motor-
haube, angeordnet. Das Gehäuse des Scheinwerfers 

ist im Wesentlichen horizontal geteilt, wobei im jedem 
Gehäuseteil eine Leuchteinrichtung mit einer Licht-
quelle angeordnet ist. Hierdurch wird einerseits die 
Gestaltungsfreiheit erhöht, da die Gestaltung des 
Frontbereich des Kraftfahrzeuges weniger von dem 
äußeren Abmessungen des Scheinwerfers beein-
flusst wird und man bei der Anordnung der Leuchtein-
heiten unabhängiger ist. Weiterhin wird durch die ho-
rizontale Teilung eine ebene Linienführung ermög-
licht. Andererseits wird die Reparaturfreundlichkeit 
des Scheinwerfers erhöht, da für einen Austausch 
einzelner, insbesondere der unteren, Lichtquellen 
nicht das gesamte Gehäuse demontiert werden 
muss.

[0010] Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass 
der obere Gehäuseteil mit dem Anbauteil des Kraft-
fahrzeugs verbindbar, insbesondere verschraub- 
oder verklebbar, ist. Hierdurch kann der obere Ge-
häuseteil an dem Anbauteil sicher befestigt werden. 
Soweit es sich bei dem Anbauteil beispielsweise um 
eine Haube oder Motorhaube handelt, wird bei einem 
Aufschwenken der Haube der obere Gehäuseteil mit 
nach oben bewegt und ein Bereich hinter dem 
Scheinwerfer ist nun leichter zugänglich. Reparatur-
arbeiten an dem Scheinwerfer selbst oder in einem 
Motorraum, der sich unter der Haube und hinter dem 
Scheinwerfer befindet, werden vereinfacht. Insbe-
sondere durch die horizontale Teilung wird eine be-
sonders vorteilhafte Zugänglichkeit der einzelnen 
Leuchteinrichtungen und des Motorraums erreicht.

[0011] Eine weitere Ausführung sieht vor, dass der 
untere Gehäuseteil mit einem Chassis des Kraftfahr-
zeugs verbindbar, insbesondere verschraub- oder 
verklebbar, ist. Hierdurch kann das untere Gehäuse-
teil an dem Chassis des Kraftfahrzeugs sicher befes-
tigt werden.

[0012] Eine weitere Möglichkeit ist den Scheinwer-
fer so auszugestalten, dass der obere und der untere 
Gehäuseteil unabhängig von einander austauschbar 
sind, da hierdurch beispielsweise eine Reparatur er-
leichtert und kostengünstiger wird.

[0013] Vorteilhaft ist es in dem oberen Gehäuseteil 
eine Kamera und/oder mehrere Leuchteinrichtungen, 
insbesondere einen Blinker, ein Abblendlicht und ein 
Tagfahrlicht, anzuordnen, um so möglichst viele 
Funktionselemente auf geringem Bauraum zu inte-
grieren.

[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung 
der Erfindung sind in dem unteren Gehäuseteil meh-
rere Leuchteinrichtungen, insbesondere ein Fernlicht 
und ein Lasermodul angeordnet. Das Lasermodul 
gibt Licht in einem für einen Menschen nicht sichtba-
ren Frequenzbereich, beispielsweise zwischen 800 
nm und 2000 nm ab. Die Anordnung der Leuchtein-
richtung und des Lasermoduls ermöglicht ebenfalls 
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möglichst viele Funktionselemente auf geringem 
Bauraum zu integrieren.

[0015] Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung ist 
zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuseteil 
ein Verbindungsteil, insbesondere eine Dichtung, an-
zuordnen. Hierdurch wirkt der Scheinwerfer bei ge-
schlossener Haube als eine optische Einheit.

[0016] In einer Ausführung ist vorgesehen, dass in 
der Haube ein Kabelbaum angeordnet ist, der die 
Leuchteinrichtungen im oberen Gehäuseteil mit ei-
nem Steuergerät verbindet und die Leuchteinrichtun-
gen und/oder die Kamera mit elektrischer Energie 
versorgt.

[0017] Ebenso ist vorgesehen, dass in dem Chassis 
ein weiterer Kabelbaum angeordnet ist, der die 
Leuchteinrichtungen im unteren Gehäuseteil mit ei-
nem weiteren Steuergerät verbindet und die Leucht-
einrichtungen ebenfalls mit elektrischer Energie ver-
sorgt.

[0018] Die Kabelbäume sind voneinander unabhän-
gig und können im Reparaturfall separat ausge-
tauscht werden.

[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus den übri-
gen Unteransprüchen und der Beschreibung.

Ausführungsbeispiel

[0020] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der 
Erfindung beschrieben und anhand von Zeichnungen 
dargestellt.

[0021] Dabei zeigen

[0022] Fig. 1 einen Scheinwerfer eines Kraftfahr-
zeugs in einer perspektivischen Darstellung,

[0023] Fig. 2 ein oberes Gehäuseteil in eingebau-
tem Zustand bei geöffneter Haube und

[0024] Fig. 3 ein unteres Gehäuseteil in eingebau-
tem Zustand.

[0025] Fig. 1 zeigt einen Scheinwerfer 1 eines Kraft-
fahrzeugs in einer perspektivischen Darstellung. Der 
Scheinwerfer 1 besteht aus einem oberen 2 und ei-
nem unteren Gehäuseteil 3, die eine Einheit bilden. 
Die Gehäuseteile 2, 3 bestehen aus einem Kunststoff 
und sind Spritzgußteile. Der obere Gehäuseteil 2
weist ein Befestigungselement 4 auf, das als Lasche 
mit Löchern ausgeführt ist, und über das der obere 
Gehäuseteil 2 mit einer Haube 12 eines Kraftfahrzeu-
ges, die in Fig. 2 dargestellt ist, verschraubt werden 
kann. Im oberen Bereich des oberen Gehäuseteils 2
befindet sich eine als Blinker 7 ausgebildete Leucht-
einrichtung. Der Blinker ist aus mehreren LED-Ele-

menten mit jeweils einer im Gehäuse integrierten Lin-
se aufgebaut. LED-Elemente sind Halbleiterbauteile, 
die bei Stromfluss Licht erzeugen, das über eine Lin-
se abgestrahlt wird. LED ist die englische Abkürzung 
für Leuchtdiode. Unterhalb des Blinkers 7 ist ein Ab-
blendlicht 8 angeordnet. Das Abblendlicht 8 weist zur 
optimalen Lichtemission zwei separate Leuchtein-
richtungen auf. Die Leuchteinrichtungen des Ab-
blendlichtes 8 weisen einen Reflektor, der als ein be-
schichtetes Kunststoffteil ausgebildet ist, eine Licht-
quelle, die als Glühlampe ausgestaltet ist, und ein Fo-
kussierungselement auf. Rechts neben dem Ab-
blendlicht 8 befindet sich eine Kamera 6. In einem 
Bereich unterhalb des Abblendlichtes 8 und der Ka-
mera 6 ist eine Leuchteinrichtung für ein Tagfahrlicht 
9 angeordnet.

[0026] Der untere Gehäuseteil 3 weist ein Befesti-
gungselement 5 auf, das ebenfalls als Lasche mit Lö-
chern ausgeführt ist, und über das der untere Gehäu-
seteil 3 mit einem Chassis des Kraftfahrzeuges ver-
schraubt werden kann. In dem unteren Gehäuseteil 3
ist eine Leuchteinrichtung für ein Fernlicht 10 und ein 
Lasermodul 11 angeordnet. Die Leuchteinrichtungen 
des Fernlichtes 10 weist ebenfalls einen Reflektor, 
eine Lichtquelle und ein Fokussierungselement auf.

[0027] Die Kamera 6 und das Lasermodul 11 sind 
Bestandteil eines automobilen Infrarot-Nachtsichtge-
rätes. Die Kamera 6 ist mit einem Bilderfassungssys-
tem verbunden und hat eine Empfindlichkeit in ei-
nem, für einen Menschen nicht sichtbaren, Fre-
quenzbereich des Lichtes, beispielsweise in dem 
Frequenzbereich zwischen 800 nm und 2000 nm. 
Das Lasermodul 11 gibt Licht in einem an die Emp-
findlichkeit der Kamera angepassten Frequenzbe-
reich ab.

[0028] Fig. 2 zeigt den oberen Gehäuseteil 2 in ein-
gebautem Zustand bei geöffneter Haube 12. Über 
das Befestigungselement 4 ist der obere Gehäuseteil 
2 mit der Haube 12 des Kraftfahrzeuges verschraubt. 
Der obere Gehäuseteil 2 bewegt sich beim Öffnen 
der Haube 12 mit dieser nach oben. Hierdurch wird 
eine bessere Zugänglichkeit in einen Bereich eines 
unter der Haube 12 liegenden Motorraums 14 er-
reicht und dortige Arbeiten werden erleichtert.

[0029] Fig. 3 zeigt den unteren Gehäuseteil 3 in ein-
gebautem Zustand. Der untere Gehäuseteil 3 ist über 
das Befestigungselement 5 mit dem Chassis 15 des 
Kraftfahrzeugs verbunden. Das Fernlicht 10 und das 
Lasermodul 11 sind über einen Kabelbaum 16 mit ei-
nem Steuergerät 13 verbunden. Über diesen Kabel-
baum 16 werden das Fernlicht 10 und das Lasermo-
dul 11 auch mit elektrischer Energie versorgt.

Patentansprüche

1.  Scheinwerfer (1), insbesondere Frontschein-
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werfer für ein Kraftfahrzeug, mit mehreren in einem 
Gehäuse angeordneten Leuchteinrichtungen, die je-
weils eine Lichtquelle aufweisen, wobei das Gehäuse 
im Wesentlichen horizontal geteilt ist und in jedem 
Gehäuseteil (2, 3) eine Leuchteinrichtung mit einer 
Lichtquelle angeordnet ist, wobei in einem Frontbe-
reich des Kraftfahrzeugs ein Anbauteil, insbesondere 
eine Haube (12), angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Gehäuseteil (2) mit dem 
Anbauteil des Kraftfahrzeugs und der untere Gehäu-
seteil (3) mit einem Chassis des Kraftfahrzeugs ver-
bunden sind.

2.  Scheinwerfer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der obere Gehäuseteil (2) mit 
dem Anbauteil des Kraftfahrzeugs und der untere 
Gehäuseteil (3) mit einem Chassis des Kraftfahr-
zeugs verschraubt oder verklebt ist.

3.  Scheinwerfer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere (2) und der 
untere (3) Gehäuseteil unabhängig voneinander aus-
tauschbar sind.

4.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
oberen Gehäuseteil (2) eine Kamera (6) und/oder 
mehrere Leuchteinrichtungen, insbesondere einen 
Blinker (7), ein Abblendlicht (8) und ein Tagfahrlicht 
(9), angeordnet sind.

5.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem 
unteren Gehäuseteil (3) mehrere Leuchteinrichtun-
gen, insbesondere ein Fernlicht (10) und ein Laser-
modul (11) angeordnet, sind.

6.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in 
dem oberen Gehäuseteil (2) angeordneten Leucht-
einrichtungen und/oder die Kamera (6) über elektri-
sche Leitungen, die an oder in dem Anbauteil ange-
ordnet sind, mit einem Steuergerät verbunden sind.

7.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in 
dem unteren Gehäuseteil (3) angeordneten Leucht-
einrichtungen über elektrische Leitungen, die an oder 
in dem Chassis angeordnet sind, mit einem Steuer-
gerät (13) verbunden sind.

8.  Scheinwerfer nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem oberen (2) und dem unteren Gehäuseteil (3) ein 
Verbindungsteil, insbesondere eine Dichtung, ange-
ordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
4/7



DE 103 47 635 B4    2006.07.27
Anhängende Zeichnungen
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